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Stellungnohme

des Kotholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlonds (KAB) e.v.

zum

Entwu rf eines Gese tzes zur Änderung des Arbeitneh merü berlossun gsgesetz

und onderer Gesetze

Die KAB begrüßt die Gesetzesinitiotive der Bundesregierung zur Novellierung der
Arbeitnehmerüberlossung. Die Kodifizierung des Schutzes der Arbeitnehmer vor
Missbrouch von Leihorbeitsverhöhnissen und ungerechtfertigten Werkvertrogskon-
struktionen sowie unkloren Arbeitsvertrogsbedingungen ist dringend geboten. lns-

besondere die Werkvertrogskonstruktionen sollten ouf dos notwendige Mqß be-
grenzt und Leihorbeitsverhöltnisse ouf die Deckung eines vorübergehenden Bedor-
fes begrenzt werden.

lm Einzelnen nehmen wir zu den geplonten Moßnohmen wie folgt stellung:

l. Die Begrenzung der Höchstdouer für eine Arbeitnehmerüberlossung ouf
I I Monote stellt für uns die moximol Ausdehnung eines solchen Verhöltnisses
dor. Aus unserer Sicht wöre eine Einschrönkung ouf I 2 bis l5 Monote not-
wendig bei gleichzeitiger orbeitsplotzbezogener Anwendung. Nur so ist ous-
zuschließen, doss einzelne Arbeitsplötze ouf Douer mit Leihorbeitnehmern be-
setzt werden.

2. Um sicherzustellen, doss diese berechtigte Arbeitnehmerüberlossung vorliegt,
sollte eine Beweislostum keh rein gefü hrt werden.

3. Equol Poy für Le¡horbeitnehmerinnen und Leihorbeitnehmer sollte vom ersten
Tog der Beschöftigung on gelten. Eine Toriföffnungsklousel sollte dqbei die
einzige Ausnohme bilden und sollte ouf moximol I5 Monoten begrenzt wer-
den.
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4. Die gesetzliche Festlegung, doss Leihorbeitnehmerinnen und Leihorbeitnehmer nicht eingesetzt

werden dürfen, wenn der Betrieb durch einen Arbeitskompf betroffen ist, wird von uns unler-

stützt.

5. Leihorbeitsverhöltnisse müssen im Entleihbetrieb ols regulöre Arbeitsverhöltnisse im Sinne des

Belriebsverfossungsgesetzes gewertet werden. Bei der betrieblichen Mitbestimmung sind sie

desholb im vollen Umfong mitzuzöhlen.

6. Die Kodifiz¡erung der Rechtsprechung zur Abgrenzung von obhöngiger und selbststöndiger

Beschöftigung im Bürgerlichen Gesetzbuch ist eine wichtige Klorstellung.

7. Die Mitbestimmungsrechte noch dem Betriebsverfossungsgesetz müssen ouch ouf Leihórbeits-

verhöltnisse ousgedehnt werden. Nur eine Mitbeslimmung beim zeitlichen Umfong des Ein-

solzes, beim Einsotzort und bei den Arbeitsoufgoben reicht nicht ous. Grundsötzlich sollte der
Einsotz von Leihorbeit im Betrieb nur mit Zustimmung der Mitbestimmungsorgone erfolgen. Ei-

ne entsprechende Regelung in $ 92 BetrVG betrifft nur die UnterrichÌung und reicht nicht ous.

Eine Regelung zur Mitbestimmung muss in $ 99 BehVG eingefügt werden.

L ln der geplonten Gesetzesvorloge fehlt eine Regelung zu den Arbeitsschutzgesetzen. Arbeit-

nehmerinnen und Arbeilnehmer, die über Arbeitnehmerüberlossung oder Werkvertröge in ei-

nem Betrieb orbeiten, müssen in gleicher Weise wie festongestellte Mitorbeiterinnen und Mit-

orbeiter über die Arbeitsschutzbestimmungen des Betriebes unterrichtet und entsprechend in

den Arbeitsschutzmoßnohmen unterwiesen sein. Nur so konn ein ousreichender Gesundheits-

schutz bei der Arbeit gewöhrleistet werden.

Wir holten unsere Ergönzungen und Anmerkungen für bedeutsom und bitten um eine ongemesse-

ne Berücksichtigung bei der endgültigen Ausgestoltung des Gesetzes.

Mit freundlichen Grüßen


